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RS OGH 1983/11/16 3Ob107/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.11.1983

Norm

ABGB §1416

Rechtssatz

Wenn ein Schuldner mehrere Beträge in ungleicher Höhe schuldet und seine Leistung genau einen von ihnen

entspricht, muß dies als eine gerade auf diese Schuldpost gerichtete Tilgungsbestimmung angesehen werden.
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